
Bedingungen und Arbeitsbewilligungen

Arbeiten in 
der Schweiz:



Bürger der Europäischen Union 
(EU) und der Europäischen Frei-
handelsassoziation (EFTA)
EU/EFTA-Bürger profitieren von der 
Personenfreizügigkeit, die ihren Zugang zum 
SchweizerArbeitsmarkt stark erleichtert. 
Sie können ohne Visum in die Schweiz 
einreisen und sich füreinen Zeitraum von 
drei Monaten nach einer Arbeit umsehen. 
Sollte die Arbeitssuche länger dauern, 
können sie eine Verlängerung um weitere 
drei Monate beantragen.

Bürger von Drittstaaten 
(Nicht-EU/EFTA)
Bürger von Drittstaaten unterliegen 
strengeren Bedingungen. Sie müssen in der 
Regel ein Stellenangebot haben, bevor sie 
eine Arbeitsbewilligung beantragen können. 
Der Arbeitgeber muss nachweisen, dass 
kein Schweizer oder EU/EFTA-Kandidat die 
Stelle besetzen konnte, und es gibt jährliche 
Quoten, die die Anzahl der erteilten Bewilli-
gungen beschränken.

Bedingungen für den Zugang zum 
Schweizer Arbeitsmarkt für Ausländer

Bedingungen und 
Arbeitsbewilligungen
Die Schweiz ist ein attraktives Land für Arbeitnehmer aus aller Welt, dank der hohen 
Lebensqualität, der wettbewerbsfähigen Gehälter und des dynamischen Arbeitsmarktes. 
Um in der Schweiz arbeiten zu können, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllt 
werden, und der Erhalt einer Arbeitsbewilligung ist oft ein wesentlicher Schritt dazu. 
Erfahre hier, was die Bedingungen für den Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt sind 
und welche verschiedenen Arten von Arbeitsbewilligungen es gibt.



Bewilligung L (Kurzaufenthalt)
• Für wen: Arbeitnehmer mit einem Vertrag, 
der weniger als ein Jahr dauert.

• Dauer: Diese Bewilligung ist in der Regel für 
die Dauer des Vertrages gültig, beginnend 
ab 3 Monaten, mit einer Obergrenze von 
12 Monaten.

• Verlängerung: Sie kann einmal verlängert 
werden, jedoch darf der gesamte Aufenthalt
24 Monate nicht überschreiten.

• Besonderheiten: Diese Bewilligung wird 
häufig für temporäre Einsätze oder Praktika 
verwendet.

Für Verträge unter 3 Monaten ist keine 
Arbeitsbewilligung erforderlich, jedoch ist 
eineOnline-Anmeldung notwendig.

Bewilligung B (Aufenthalt)
• Für wen: Arbeitnehmer mit einem 
Vertrag, der länger als ein Jahr dauert, 
oder mit einem unbefristeten Vertrag.

• Dauer: Bewilligung B ist für EU/EFTA-
Bürger 5 Jahre gültig, für Drittstaatsange-
hörige 1 Jahr.

• Verlängerung: Für EU/EFTA-Bürger 
unbegrenzt möglich, für Drittstaatsange-
hörige unter bestimmten Bedingungen.

• Besonderheiten: Diese Bewilligung 
erlaubt es, den Arbeitsplatz oder Beruf 
zu wechseln, ohne eine neue Bewilligung 
zu benötigen. Zudem besteht Anspruch 
auf Arbeitslosenversicherung.

Bewilligung C (Niederlassung)
• Für wen: Langfristig Ansässige.

• Dauer: Unbefristet, wird nach 5 oder 10 
Jahren kontinuierlichem Aufenthalt erteilt 
(5 Jahre für EU/EFTA-Bürger, 10 Jahre für 
Drittstaatsangehörige).

• Verlängerung: Nicht erforderlich, es 
sei denn, man ist lange Zeit nicht in der 
Schweiz.

• Besonderheiten: Bewilligung C erlaubt 
freie Jobwechsel ohne die Notwendigkeit 
einer Bewilligungserneuerung und gewährt 
Zugang zu bestimmten öffentlichen 
Leistungen wie Arbeitslosenunterstützung.

Bewilligung G (Grenzgänger)
• Für wen: Arbeitnehmer, die in einem 
Nachbarland leben und in der Schweiz 
arbeiten.

• Dauer: Gültig für 5 Jahre, wenn der 
Arbeitsvertrag länger als 1 Jahr dauert, 
ansonsten für die Dauer des Vertrages.

• Verlängerung: Automatisch, solange das 
Arbeitsverhältnis fortbesteht.

• Besonderheiten: Inhaber dieser Bewilli-
gung müssen mindestens einmal pro 
Woche in ihr Wohnland zurückkehren. 
Überprüfe die spezifischen Gesetze je 
nach Wohnsitzland.

Arten von Arbeitsbewilligungen 
in der Schweiz



EU/EFTA-Bürger
• Vorgehen: Nachdem du eine Stelle 
gefunden hast, musst du dich lediglich 
innerhalb von 14 Tagen nach deiner 
Ankunft in der Schweiz bei den lokalen 
Behörden (Kantonales Bevölkerungsamt) 
registrieren. Der Prozess kann entweder 
vom Arbeitgeber oder von dir selbst 
durchgeführt werden.

• Dokumente: Arbeitsvertrag, Adressna-
chweis, gültiger Ausweis.

Drittstaatsangehörige
• Vorgehen: Der Schweizer Arbeitgeber 
muss vor der Ankunft des Arbeitnehmers 
in der Schweiz beim zuständigen Kanton 
eine Arbeitsbewilligung beantragen.

• Dokumente: Arbeitsvertrag, gültiger 
Reisepass, Lebenslauf, Diplome und 
berufliche Zertifikate,Nachweis spezifischer 
Qualifikationen.

Der Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt 
und der Prozess zur Erlangung einer 
Arbeitsbewilligung hängen in erster Linie 
von der Nationalität und dem Profil des 
Antragstellers ab. Für EU/EFTA-Bürger 
ist der Prozess aufgrund der Personen-
freizügigkeit vereinfacht, während Dritts-
taatsangehörige strengeren Bedingungen 
unterliegen.

Ein Verständnis der verschiedenen 
Arten von Arbeitsbewilligungen 
und der notwendigen Schritte ist 
entscheidend für eine erfolgreiche 
Umsiedlung und Integration in die 
Schweiz.

Schritte zum Erhalt einer 
Arbeitsbewilligung

Bewilligung Ci (Familienangehörige 
von internationalen Beamten)
• Für wen: Ehepartner und Kinder von 
internationalen Beamten, die in der 
Schweiz arbeiten.

• Dauer: Gültig für die Dauer der Mission 
des Beamten.

• Verlängerung: Abhängig von der Dauer 
der Mission.

• Besonderheiten: Erlaubt Ehepartnern 
und Kindern den Zugang zum Schweizer 
Arbeitsmarkt.

Hinweis: Alle Bewilligungen sind für 
Arbeitnehmer gedacht, die in der Schweiz 
wohnen möchten, mit Ausnahme der 
Bewilligung G, die für Grenzgänger 
reserviert ist.
Für Verträge unter 3 Monaten ist keine 
Arbeitsbewilligung erforderlich. Eine 
Online-Anmeldung ist ausreichend.


